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71. Jahrgang Nr. 6Gerlingen, Freitag, 06. Februar 2026

Einladung zur Sitzung des Kultur-, Jugend- und Sportausschusses

Bitte beachten Sie, dass die ortsübliche 
Bekanntgabe der gemeinderechtlichen Sit-
zungen über das Bürgerinfoportal der Stadt 
Gerlingen erfolgt. Die Einladungen zu den 
Sitzungen werden auch weiterhin zur Infor-
mation im Amtsblatt abgedruckt. 
Link zum Bürgerinfoportal: 
gerlingen-sitzungsdienst.komm.one/bi/info.asp.

JGR-Seminarwochenende

am Montag, 09.02.2026, um 18:30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses Gerlingen

Öffentlich

1.		  Bekanntgaben

2.		  Städtisches Kulturprogramm
2.1.	 Gerlinger Musiksommer
2.2.	 Theater
2.3.	� Anpassung der Theaterpreise  

ab der Saison 2026/2027
		�  Info: Die Kosten für die Durchführung von Gastspielen 

für die jährliche Theatersaison steigen konstant, sodass 
eine Anpassung der Preise für die Eintrittskarten erfor-
derlich ist, um den Abmangel zu stabilisieren.

2.4.	 Kunstausstellung
3.		�  Berichte aus den Kultur- und  

Bildungseinrichtungen
3.1.	 Archiv
3.2.	 Bücherei
3.3.	 Museum
3.4.	 Volkshochschule

4.		  Jugendangelegenheiten

5.		  Sportangelegenheiten
5.1.	 Vereinssport
5.2.	 Schwimmhalle

6.		  Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Oestringer
Bürgermeister

Vom 30.01. bis 01.02.2026 
ging der neu gewählte Ju-
gendgemeinderat auf sein ers-
tes Seminarwochenende, das 
dieses Jahr auf der Burg Lie-
benzell stattfand. Dort lernten 
wir viel über unsere Aufgaben 
als Jugendgemeinderat und 
was in den kommenden zwei 
Jahren auf uns zukommt.
Auch machten wir uns Ge-
danken zu unseren nächs-
ten Projekten. Zum Schluss 
wählten wir noch die Spre-
cherinnen und Vertreter für 
die verschiedenen Ausschüs-
se. Es war ein sehr schönes  
Wochenende!
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BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026

1. 		�  Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Stadt 
Gerlingen wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 
bis 20. Februar 2026 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten im Rathaus Gerlingen, Rathausplatz 1, 
70839 Gerlingen, Zimmer 120, für Wahlberechtigte zur 
Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist.

		�  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. 		�  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 16. Februar 2026 bis 
20. Februar 2026, spätestens am 20.02.2026 bis 
12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Gerlingen, Zi. 120, 
Rathausplatz 1, 70839 Gerlingen Einspruch einlegen.

		�  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. 		�  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins.

		�  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. 		�  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 13 Vaihingen durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl 
muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 		  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1		� eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person;
5.2	�	� eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person, wenn
5.2.1 	� sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung (bis 
zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21  
Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat,

5.2.2 	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 

4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden 
ist,

5.2.3	� ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfah-
ren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindebe-
hörde bekannt geworden ist. 

		�  Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 
Uhr, im Rathaus Gerlingen, Bürgerbüro, Rathausplatz 
1, 70839 Gerlingen schriftlich, elektronisch (zum Bei-
spiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

		�  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder 
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

		�  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn 
verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

		�  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 		�  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. 		  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1. 	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2. 	� einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
7.3. 	� einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersen-
den ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind.

8. 		�  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch 
durch den Wahlberechtigten persönlich abgeholt wer-
den. An eine andere Person können diese Unterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 		�  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

Gerlingen, 02.02.2026

Bürgermeisteramt Gerlingen

Dirk Oestringer, Bürgermeister
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Wahlscheinantrag bequem per Internet oder QR-Code

Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine ne-
ben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden  
(§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung).
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlschei-
nes per Internet auf unserer Homepage www.gerlingen.de 
an. Beim Aufruf des Links 
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/ 
komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-ost/
wahlscheinantrag/index?ags=08118019
erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ih-
nen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits ange-

zeigt, beim Familiennamen nur der Anfangsbuchstabe, gefolgt 
von einem x. Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf 
eine abweichende Versandanschrift.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-
schließend per Deutsche Post / Amtsboten zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an buergerbuero@ger-
lingen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müs-
sen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Wohnanschrift angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
Frau Sabine Ocaña Navarro, Tel.: 07156 205-7030,  
E-Mail: buergerbuero@gerlingen.de

Das Steueramt gibt bekannt: 

Grundsteuer 2026
Die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2026 wurden den 
Steuerpflichtigen im Laufe des Monats Januar zugestellt. Mit 
Beschluss des Gemeinderats vom 13.11.2024 wurde der He-
besatz der Grundsteuer A für die Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft auf 190 v.H., Grundsteuer B für die Grundstücke 
auf 150 v.H., zum 01.01.2025 festgesetzt. Dieser Hebesatz gilt 
auch für 2026. 

1. Fälligkeit
Die Grundsteuer wird am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November zu je einem Viertel des Jahresbetrages zur Zah-
lung fällig. Grundsteuerbeträge bis zu 15 € werden mit ihrem 
Jahresbetrag am 15. August, Beträge bis zu 30 € mit je einem 
halben Jahresbetrag am 15. Februar und 15. August fällig. Die 
Steuerpflichtigen werden gebeten, die entsprechenden Beträ-
ge zur Fälligkeit unter Angabe des Kassenzeichens auf ein 
Konto der Stadtkasse Gerlingen zu überweisen. Um Einhaltung 
der Zahlungstermine wird gebeten, da bei verspäteter Zahlung 
Mahngebühren und Säumniszuschläge erhoben werden müss-
ten. Bei Steuerpflichtigen, die sich am Lastschrifteinzugsver-
fahren beteiligen, veranlasst die Stadtkasse die Abbuchung der 
fälligen Beträge vom angegebenen Konto. 

2. Jahreszahlung 
Die Grundsteuer kann auch am 01. Juli in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden. Dies ist auf Antrag bei der Abteilung Steuern 
und Abgaben möglich.

3. Allgemeine Hinweise für die Grundsteuer 
Sollten Sie Fragen zur Grundsteuer haben, informieren Sie sich 
bitte auf der Homepage der Stadt Gerlingen. Sollten Sie dort 
keine Antwort auf Ihre Frage finden, können Sie sich gerne 
an die Abteilung Steuern und Abgaben wenden. Die Grund-
steuerbescheide werden maschinell kuvertiert und verschickt. 
Steuerpflichtige, die wider Erwarten keinen Bescheid erhalten, 
werden daher gebeten, sich mit Frau Bäuerle (Tel. 07156-205-
7011 oder steueramt@gerlingen.de) in Verbindung zu setzen. 

4. Veräußerung eines Grundstücks 
Wird ein Grundstück während des Jahres veräußert, ist der 
bisherige Eigentümer nach den gesetzlichen Bestimmungen 
noch für das gesamte Veräußerungsjahr grundsteuerpflichtig 
und damit auch zahlungspflichtig. Abweichende vertragliche 
Regelungen berühren somit die Steuerpflicht gegenüber der 
Stadt nicht, sondern sind privatrechtlich zwischen Veräußerer 
und Erwerber auszugleichen. 

Hundesteuer 2026 
Die Hundesteuerbescheide für das Jahr 2026 wurden den 
Steuerpflichtigen ebenfalls im Laufe des Monats Januar zuge-
stellt und sind am 16.02.2026 zur Zahlung fällig. 

1. Anzeigepflicht 
Wer einen über 3 Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb 
eines Monats nach dem Beginn der Hundehaltung oder nach-
dem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat der Abteilung 
Steuern und Abgaben schriftlich anzuzeigen. Bei der Anmeldung 
ist der Zeitpunkt des Erwerbs, das Alter des Hundes und die 
Hunderasse anzugeben. Falls es sich bei dem Hund um einen 
Kampfhund handelt, ist dies ebenfalls anzugeben. Die Unter-
lassung der Anmeldung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Auch das Ende der 
Hundehaltung ist der Abteilung Steuern und Abgaben innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen. Ansonsten muss die Steu-
er weiterbezahlt werden. Entfallen die Voraussetzungen für eine 
gewährte Steuervergünstigung, ist dies ebenfalls anzuzeigen. 

2. Steuersatz 
Die Hundesteuer beträgt für den ersten Hund jährlich 120 €, 
für den zweiten und jeden weiteren Hund jährlich 240 €, für 
den ersten Kampfhund jährlich 540 € und für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund jährlich 720 €. Die Steuer 
wird durch den Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zur 
Zahlung fällig. Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die ent-
sprechenden Beträge zur Fälligkeit unter Angabe des Kassen-
zeichens auf ein Konto der Stadtkasse zu überweisen. Um Ein-
haltung des Zahlungstermins wird gebeten, da bei verspäteter 
Zahlung Mahngebühren und Säumniszuschläge erhoben wer-
den. Bei Steuerpflichtigen, die sich am Lastschrifteinzugsver-
fahren beteiligen, veranlasst die Stadtkasse die Abbuchung der 
fälligen Beträge vom angegebenen Konto. 

4. Hundesteuermarken 
Für jeden steuerpflichtigen Hund wird dem Steuerschuldner 
eine Hundesteuermarke ausgegeben. 2026 wurden mit den 
Steuerbescheiden neue Marken versendet, die eine Gültig-
keit von 3 Jahren haben. Die Marke ist am Halsband sichtbar 
zu befestigen, wenn der Hund sich außerhalb des bewohnten 
Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes des Hundehalters 
aufhält. Hunde, die von der Steuer befreit sind oder für die eine 
Steuerermäßigung gewährt wird, erhalten ebenfalls eine Hun-
desteuermarke. Sollte die Marke verloren gehen, so wird gegen 
Ersatz der Kosten (5,00 €) eine Ersatzmarke ausgegeben. Die 
Marke muss bei Abmeldung des Hundes an die Stadt zu-
rückgegeben werden. 
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Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung  
für Bauleistungen nach VOB

Geänderte Öffnungszeiten  
Schwimmhalle

Am Sonntag, 8. Februar 
2026, gelten aufgrund eines 
Schwimmwettkampfes folgen-
de Öffnungszeiten: Hallenbad 
7:30 bis 12:00 Uhr, Sauna 
9:00 bis 12:00 Uhr (Bade- und 
Saunaschluss jeweils 11:40 Uhr).
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Geänderte Öffnungszeiten am Dienstag, 
17.02.2026 – Faschingsdienstag

Die Stadtverwaltung informiert, dass am Nachmittag des Fa-
schingsdienstags, 17. Februar 2026, das Rathaus geschlossen 
hat. Das Rathaus ist an diesem Tag nur vormittags von 08:00 
bis 12:00 Uhr besetzt.
Eine Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl ist 
am Nachmittag zu den gewohnten Öffnungszeiten gewährleistet.
Die Stadtbücherei ist ab 13:00 Uhr geschlossen. Das Hallen-
bad bleibt ebenfalls ab 13:00 Uhr geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne 
Faschingszeit.

Öffnungszeiten der Schwimmhalle und Sauna in den Faschingsferien  
vom 16.02. – 22.02.2026
Wochentag Datum Schwimmhalle Sauna
Montag 16.02.2026 13:00 – 19:30 Uhr 13:00 – 19:30 Uhr gemischt

Dienstag 17.02.2026
06:15 – 07:45 Uhr
Kurzschwimmer 09:00 – 13:00 Uhr gemischt

07:30 – 13:00 Uhr

Mittwoch 18.02.2026 06:15 – 18:00 Uhr
09:00 – 18:00 Uhr gemischt
17:30 – 21:30 Uhr gemischt*

Donnerstag 19.02.2026 07:30 – 21:30 Uhr 09:00 – 21:30 Uhr Frauen

Freitag 20.02.2026 06:15 – 18:00 Uhr
09:00 – 13:00 Uhr Männer
13:00 – 18:00 Uhr gemischt

Samstag 21.02.2026 07:30 – 18:00 Uhr 09:00 – 18:00 Uhr gemischt
Sonntag 22.02.2026 07:30 – 14:00 Uhr 09:00 – 14:00 Uhr gemischt

*ohne Schwimmhallenbenutzung
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung des Bades und der Sauna
Bade- und Saunaschluss 20 Minuten vor Schließung des Bades und der Sauna
Ab Montag, 23. Februar 2026 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.
Für Auskünfte stehen Ihnen gerne die Schwimmmeister/innen unter der Telefonnummer 205-200 zur Verfügung.

Die Tiefbauabteilung und die Verkehrsbehörde informieren
Nanetteweg
Die Firma Julius Bach hat am 02.02.2026 mit dem dritten Bau-
abschnitt begonnen. Der Straßenbereich zwischen Haus 21 im 
Nanetteweg und Einmündung Studentenallee ist voll gesperrt.

Hegnachweg
Aufgrund von Rohrbrüchen im Hegnachweg 26 und in der Lud-
wigstraße 5 kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Mensa Neubau
wir möchten Sie darüber informieren, dass seit Anfang Febru-
ar mit dem Neubau der Mensa (neben dem roten Platz/Beim 
Brückentor) begonnen wird. Aufgrund der Bauarbeiten kann es 
über die gesamte Bauzeit immer wieder vereinzelt zu unter-
schiedlichen Zeiten zu Einschränkungen und einer erhöhten 
Geräuschentwicklung im Bereich der Fußwege und Fahrbah-
nen kommen.

Bauvorhaben: Barrierefreier Umbau Rendezvous-Haltestelle (BA3) und
Erweiterung kommunale Nahwärmeinsel (BA2)

Ausschreibende Stelle: Stadt Gerlingen, Rathausplatz 1, 70839 Gerlingen
Telefon: 07156/205-8018

Art der Leistungen: Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Schulstraße sowie Erweiterung der Nahwärmeleitung
Ausgabe der Vergabeunterlagen: ab 29.01.2026 bei https://www.vergabe24.de
Eröffnungstermin: 23.02.2026 um 10 Uhr
Abgabe der Angebote: Stadtverwaltung Gerlingen – Vergabestelle

Rathausplatz 1, 70839 Gerlingen
Ende der Bindefrist: 25.03.2026
Ausführung: 04.05.2026 bis 13.11.2026
Zur Eröffnung werden nur Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten zugelassen.
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist das Landratsamt Ludwigsburg – Kommunalamt –
Bürgermeisteramt
Stadt Gerlingen

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.
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Ein Märchenabend mit Musik – 
„Von Wandlung und Verwandlung“

Kommen Sie mit auf eine Reise, auf der nichts ist, 
wie es scheint

Wir freuen uns auf die musikalische Begleitung mit Silke 
Huber am Akkordeon.

Puzzeln für Frida –  
Neues Gemeinschaftspuzzle

Lust auf eine kreative 
Auszeit? Im 1. OG der 
Stadtbücherei wartet 
ein besonderes Projekt 
auf alle fleißigen Hän-
de: Ein neues Gemein-
schaftspuzzle lädt 
dazu ein, gemeinsam 
Teil für Teil ein
Kunstwerk entstehen 
zu lassen. Passend zur 
beeindruckenden im-
mersiven Ausstellung 
„Viva Frida Kahlo“ in 
der Stuttgarter Hanns-
Martin-Schleyer-Hal-
le widmen wir uns in 
Gerlingen einem ihrer 
ikonischen Selbstpor-
träts. Ob nur ein einzi-
ges Teilchen zwischen-
durch oder eine ausgiebige Puzzlesession – jeder Beitrag zählt! 
Sobald das letzte Puzzleteil seinen Platz gefunden hat, wartet 
schon das nächste spannende Motiv darauf, entdeckt zu wer-
den. Kommen Sie vorbei und puzzeln Sie mit!

 
Foto: eurographics (c) 2016 Banco de México 
Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexi-
co D.F. Artists Rights Society (ARS), NY – Digital 
image: Erich Lessing, Art Resource, NY / Location: 
Georges Pompidou Center, Paris, France

Schon gelesen? – Wissen macht Spaß … neue Kindersachbücher

 
� Foto: (c) S. Sailer
Warum muss ich schlafen?
Von Mai Thi Nguyen-Kim und Marie Meimberg
Das Sachbilderbuch erklärt anschaulich und altersgerecht, wa-
rum Schlaf für uns Menschen und die Gesellschaft so wichtig 
ist: Wenn Du dieses Buch liest, wirst Du verstehen, warum wir 
schlafen und was das mit einem inneren Tag-Nacht-Wecker, 
Zettelchaos in unserem Super-Gehirn, Reparaturen an unseren 
Zellen und einer rieselnden Sanduhr zu tun hat. Mit Pferden, 
die nicht kotzen können, und Walen, die im Schlaf schwimmen. 
Mit Fledermäusen, Eulen und Lerchen. Du wirst verstehen: 
Diese Frage ist damit verknüpft, wie wir wachsen und erinnern. 
Wie die Natur vor sich hinstümpert. Und warum Schafe nicht 
nur zum Zählen da sind. Diese Frage steckt voller Träume. 
Flüchtige Träume, die wir wieder vergessen. Und träume von 

einer Welt, die für alle Menschen schöner ist.
Ein spannendes Buch für neugierige Kinder ab 7 Jahren und 
wissbegierige Erwachsene. (4.3 V Nguy)

Biome der Meere
von Juliana Aschwanden-Vilaca
Der Planet ist voller Wasser. Doch was tummelt sich darin? Au-
ßerdem ist Wasser nicht gleich Wasser. Es lässt sich in 11 Bio-
me aufteilen, in denen viele verschiedene Pflanzen und Tiere 
leben. Jedes Biom ist einzigartig und für sich wichtig. Für jedes 
Biom gibt es im Buch ein Kapitel mit Definition sowie spezielle 
Tiere, Pflanzen und Besonderheiten des Bioms. Geeignet für 
Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene.
(6 U Asch)

Der Drachen-Atlas
von Anna Claybourne und Pham Quang Phuc
Drachen faszinieren bereits seit Jahrhunderten die Menschheit 
auf der ganzen Welt: Geheimnisvoll, magisch und manchmal 
furchteinflößend – Drachen sind der Stoff, aus dem Legenden 
und Mythen sind. Von spektakulären Chinesischen Drachen 
mit schlangenähnlichen Körpern bis hin zu den heimtücki-
schen, Feuer speienden Ungeheuern Europas – in diesem fan-
tastischen Atlas lernen alle ab 8 Jahren Drachen aus aller Welt 
kennen und erfahren, was es mit diesen wilden, prächtigen 
Kreaturen auf sich hat! (4.3 E C)

Helau und Alaaf

Am Faschingsdienstag, 17.02.2026 bleibt die 
Stadtbücherei am Nachmittag geschlossen!

Stadtbücherei	 Öffnungszeiten

Schulstraße 13
Telefon 205-209
E-Mail: Stadtbuecherei@gerlingen.de

Dienstag		  10-13 Uhr	�  15-18:30 Uhr
Mittwoch		�   15-18:30 Uhr
Donnerstag	 10-13 Uhr	�  15-19:30 Uhr
Freitag	� 15-18:30 Uhr
Samstag		  10-13 Uhr
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Rosenmontag
16.02.2026, 15:30 Uhr
„Singen mit Mut zum Hut“

Café im Bürger-Treff
Zu den allgemeinen Öffnungszeiten

Singen im Café
Rosenmontag, 16.02., 15:30 – 18:00 Uhr

Offener Stammtisch
Jeden Dienstag, 15:00 – 18:00 Uhr

Philosophisches Café
mit Claudia Seeger-Volk
Freitag, 20.02., 10:00 Uhr
Das Thema wird mit den Teilnehmenden 
abgestimmt

Samstagskaffee und Frühschoppen
Jeden Samstag, 08:30 – 12:30 Uhr

Internationales Frauencafé
Sonntag, 08.02., 10:30 – 13:00 Uhr
Gemeinsames Frühstück

Aktivitäten, Sport und Bewegung

Nordic Walking ab Waldfriedhof
mit Inge Schelling
Jeden Montag, 09:00 – 10:30 Uhr

Yoga auf dem Stuhl
Teilnahme nur nach Rücksprache mit 
Ingrid Kruck
Jeden Montag, 14:30 – 15:30 Uhr

Wandern ab Schillerhöhe (Alte Post)
Dienstag, 17.02., 09:00 – 11:00 Uhr

Wandern ab Bürger-Treff
Dienstag, 10./24.02.	09:00 – 11:00 Uhr

Gymnastik auf dem Stuhl
mit Silvia Henke – Gruppe z. Zt. belegt
Jeden Dienstag, 15:00 – 16:00 Uhr

E-Bike Fahrradgruppe
Donnerstag, 19.02. 10:00 - 12:00 Uhr
Radlerstammtisch im Bürger-Treff

Lernen, Spielen, Gestalten

Skat
Jeden Montag, 14:30 Uhr

Binokel
Jeden Dienstag, 14:30 Uhr

Bridge
Jeden Mittwoch, 14:30 Uhr

Karten- und Gesellschaftsspiele
Jeden Donnerstag, 14:30 Uhr

Strickrunde
mit Olga Stuefer
Jeden Donnerstag, 14:30 Uhr

Foto-Gruppe
Jeden 1. Donnerstag 14:30 Uhr

Bridge
Jeden Freitag, 14:30 Uhr

English Language Conversation
with Inge Schelling
Jeden Freitag, 16:00 Uhr

PC-Hilfe und Beratung
für PC, Laptop, Tablet und  
Smartphone
Jeden Dienstag, 15:00 – 17:00 Uhr
Dienstag, 10.02. mit Hubert Schelling
Dienstag, 24.02. mit Thomas Digiser

Das ganze Monatsprogramm
www.buerger-treff-gerlingen.de
grüne Flyer gibt’s bei: 
Rathaus Pforte, Brunnenmarkt, VHS, 
Bücherei, Museum,Familienzentrum, 
Bürger-Treff

30 Jahre Pokémon: Tauschbörse – Malwettbewerb – Turnier

Zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum veranstalten a-Quadrat 
und die Stadtbücherei Gerlingen einen Aktionstag. Fans er-
wartet eine Tauschbörse, ein Malwettbewerb und Turniere, be-
gleitet von Überraschungen und der Möglichkeit, verkleidet zu 
erscheinen.

Tauschbörse
Bringt eure Pokémonkarten mit, die ihr tauschen oder verkau-
fen wollt. Wir helfen gern bei Fragen zu Wert oder Echtheit. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich.

Malwettbewerb
Ihr müsst nur Stifte, Radierer und Spitzer mitbringen. Papier 
und Malvorlagen bekommt ihr von uns. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erhalten ein kleines Geschenk. Die Gewinne-
rinnen und Gewinner erhalten eine coole Pokémon-Überra-
schung.
Anmeldung erforderlich bis Freitag, 13. Februar 2026 im 
a-Quadrat oder in der Stadtbücherei.

Turnier
Start: 16:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 1 Euro
Euer Deck mit 60 Karten muss nach den aktuellen Regeln zu-
sammengestellt sein.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein kleines Ge-
schenk. Der 1. Platz gewinnt eine coole Pokémon-Überra-
schung.
Anmeldung erforderlich bis Freitag, 13. Februar 2026 im 
a-Quadrat oder in der Stadtbücherei.
Freitag, den 27. Februar 2026
16:00 bis 20:00 Uhr
Stadtbücherei Gerlingen

�
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Bürger-Treff Gerlingen e.V.
Hauptstraße 2 (Träuble-Areal) 70839 Gerlingen
Telefon während der Öffnungszeiten: 07156/9282540

Weitere Angaben zum Bürger-Treff, 
einschließlich der EU-Datenschutz-
verordnung: www.buerger-treff-gerlingen.de

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, 14:30 bis 18:00 Uhr – Samstag, 8:30 bis 12:30 Uhr
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STADTMUSEUM … AUF INSTAGRAM
Auch auf Instagram gibt es regelmäßig Infor-
mationen und Bilder aus dem Stadtmuseum.
Wir nehmen euch mit in unsere Sonderaus-
stellung „Vergangenheit mit Zukunft. 65 Jahre 
Stadtmuseum Gerlingen“ und in unsere win-
terliche Kinderwerkstatt.
Folgt uns und lasst euch überraschen!
@stadtmuseum_gerlingen

Weitere Angaben zum Bürger-Treff, 
einschließlich der EU-Datenschutz-
verordnung: www.buerger-treff-gerlingen.de

Stadtmuseum Gerlingen - Museum der Deutschen aus Ungarn

Öffnungszeiten
Dienstag und Samstag 14:00 – 18:00 Uhr / Sonn- und Feiertage 11:00 – 18:00 Uhr
Führungen für Gruppen sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich.

Eintritt frei!

SONDERAUSSTELLUNGEN (BIS 15. MÄRZ 2026)

Vergangenheit mit Zukunft.  
65 Jahre Stadtmuseum Gerlingen
Vor 65 Jahren begann die Geschichte 
unseres Museums. Es ist eine bewegte 
Geschichte mit unterschiedlichen Aus-
stellungsorten, thematischen Neuaus-
richtungen, zahlreichen Menschen, die 
sich für die Institution eingesetzt haben, 
und einer engagierten Kulturvermitt-
lungsarbeit. Aus der einstigen Samm-
lung heimatkundlicher Gegenstände ist 
ein lebendiger Ort für Kultur, Bildung und Begegnung geworden.
Das Jubiläum feiern wir mit einer umfangreichen Rückschau. 
Plakate, Objekte und Geschichten aus 65 Jahren wecken Er-
innerungen, halten Überraschungen bereit und zeigen die Be-
deutung des Museums für die Stadtgesellschaft auf.

VERANSTALTUNGEN

Freitag, 13.02.2026, 15 Uhr
Öffentliche Familienführung in der Ausstellung 
„Vergangenheit mit Zukunft. 65 Jahre Stadtmuseum 
Gerlingen“
Für Kinder von 6 – 12 Jahren mit ihren Eltern und Großeltern
Gebühr 3,- € (Kinder frei)
ohne Anmeldung

Donnerstag, 19.02.2026, 
17 Uhr
FEIERABENDFÜHRUNG 
MIT APÉRO
Führung durch unsere Aus-
stellung „Vergangenheit mit 
Zukunft – 65 Jahre Stadt-
museum Gerlingen“. Im An-
schluss gibt es Sekt und Fin-
gerfood.
Gebühr: 8,- € (inklusive Ge-
tränk)
Anmeldung bis drei Tage vor 
der Veranstaltung unter stadt-
museum@gerlingen.de oder 
Tel. 07156-205366

Sonntag, 22.02.2026, 15 Uhr
GOCKEL GERO FEIERT MIT EUCH 
DEN GEBURTSTAG DES MU-
SEUMS
Handpuppenführung für Kinder ab 4 
Jahren mit ihren Eltern und Großeltern
Gebühr 3,- €
Anmeldung bis drei Tage vor der Ver-
anstaltung unter 
stadtmuseum@gerlingen.de 
oder Tel. 07156-205366

Dienstag, 24.02.2026, 
18 Uhr
WEGGEFÄHRTEN 
ERINNERN SICH: 
JÜRGEN WÖHLER
Im Rahmen unserer Ausstel-
lung „Vergangenheit mit Zu-
kunft. 65 Jahre Stadtmuseum 
Gerlingen“ erinnern sich in der 
begleitenden Gesprächsreihe 
Weggefährten des Museums 
an Ereignisse, besondere Be-
gebenheiten und Anekdoten 
aus der Geschichte des Mu-
seums.
An diesem Abend ist Jürgen 
Wöhler, Vorsitzender des Ver-
eins für Heimatpflege und 
Stadtrat, zu Gast und erzählt Spannendes aus der Geschichte 
des Museums.
Ohne Anmeldung. Gebühr: 5,- € (inklusive Getränk)

Familienzentrum Gehenbühl
Das Familienzentrum Gehenbühl hat seine Türen für Sie 
geöffnet.
Das Team des Quartierscafés freut sich auf Ihren Besuch! 
Das Café ist jeden Dienstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr 
für Sie da und heißt Sie mit Kaffee und Kuchen herzlich will-
kommen!
Das Familienzentrum ist außerdem mit folgenden regel-
mäßigen Angeboten des „Treffpunkt Gehenbühl“ für Sie 
da:
Gehirntraining: Alle zwei Wochen freitags, nächste Termine 
sind der 6. Februar und der 20. Februar ab 15:30 Uhr im Semi-
narraum. Infos unter Telefon: 07156/1774748.
Die „Wollmäuse“: jeden zweiten Mittwoch im Monat, nächs-
ter Termin ist der 11. Februar 2026, Häkel- und Strickangebot 
ab 15:00 Uhr. Infos unter Telefon: 0711/886799.
Freies Malen mit verschiedenen Materialien: jeden vier-
ten Mittwoch im Monat, nächster Termin: 25. Februar 2026  

ab 16:30 Uhr im Seminarraum. 
Infos unter Telefon: 0174/3259063.
Unser sportliches Angebot:
Nun wieder jeden Samstag gibt es einen Yogakurs im 
Mehrzweckraum des Familienzentrums ab 10:00 Uhr.
Das Nordic Walking findet regelmäßig donnerstags um 9:00 
Uhr statt. Treffpunkt: St. Andreas im Zedernweg. Wir laufen 
auch in den Ferien und an Feiertagen nach Absprache! Mög-
lichst eine schnelle und eine langsame Gruppe, je nach Tages-
form zwischen 5,5 und 8 km. Bitte melden Sie sich vorab unter 
07156/1774748, da das Training im Ausnahmefall auch einen 
anderen Startpunkt haben kann.
Außerdem: Der Treffpunkt Gehenbühl lädt am Montag, den 
9. Februar 2026, um 18 Uhr zum Bildervortrag INDONE-
SIEN in den Mehrzweckraum des Familienzentrums ein. Der 
Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, und das Quartierscafé 
hat geöffnet.
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Die Stadt Gerlingen bildet aus!

Sind Sie engagiert sowie teamfähig und können gut mit Menschen umgehen?
Suchen Sie außerdem eine interessante, abwechslungsreiche und qualifizierte Ausbildung oder ein Praktikum?
Dann sind Sie bei uns in Gerlingen richtig!

Wir stellen ab 1. September 2026 folgende Plätze zur Verfügung:

•	 Einführungspraktikum im Rahmen des Studiengangs Bachelor Public Management
Führungskräfte von morgen in der öffentlichen Verwaltung – das sind die Absolventen (m/w/d) des Studiengangs „Public 
Management“ (gehobener Verwaltungsdienst). Während des 6-monatigen Einführungspraktikums erhält man Einblicke in 
verschiedene Ämter und nimmt am Vorbereitungslehrgang teil.
Bewerbungsschluss: 01.03.2026 (abweichend von Hochschule für öffentliche Verwaltung)

•	 Anerkennungs- bzw. Berufspraktikum (auch in Teilzeit)
Im Anschluss an die schulische Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher bzw. Sozialpädagogischen Assistenten 
bzw. Kinderpfleger (m/w/d).
Bewerbungsschluss 01.03.2026

•	 Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d – auch in Teilzeit)
Bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen dauert die praxisintegrierte Ausbildung 3 Jahre (in Teilzeit 4 Jahre) und 
erfolgt in Kooperation mit den Fachschulen für Sozialpädagogik. Es findet über die gesamte Ausbildungszeit ein Wechsel 
zwischen Theorie- und Praxisphasen statt.
Bewerbungsschluss 01.03.2026

•	 Praktikanten im Rahmen des Berufskollegs (m/w/d)
Das 1-jährige Berufskolleg ist Zugangsvoraussetzung für die spätere Ausbildung an einer Fachschule für Sozialpädagogik 
zum staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d). Voraussetzung für die Erzieherausbildung ist ein Realschul- oder vergleich-
barer Abschluss.
Bewerbungsschluss 01.03.2026

•	 Freiwilliges soziales Jahr im Bereich Kultur (100 %)
Hier können Sie sowohl im Stadtmuseum als auch im Stadtarchiv oder in der Stadtbücherei verschiedene spannende 
Berufsfelder kennenlernen (Dauer 12 Monate)
Bewerbung unter: https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/platzsuche
Bewerbungsschluss 15.03.2026

•	 Verschiedene Bundesfreiwilligendienste (BFD 100 %)
Ob in der reinen Kinderbetreuung, im offenen Bereich des Familienzentrums oder in der Ganztagesschule Pestalozzi zur 
Unterstützung (Dauer 12 Monate)
Bewerbungsschluss 15.03.2026

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Stellenportal unter 
www.gerlingen.de/Karriere. Den Link finden Sie auf unserer Homepage der Stadtverwaltung Gerlingen. 
Ausführliche Informationen zu den Ausschreibungen sind dort ebenfalls zu finden.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Abteilung für Personal, Organisation und Digitalisierung unter 
07156 205-8108 gerne telefonisch zur Verfügung.
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